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Stadtrat 29.01.2026 öffentlich Entscheidung

Betreff

Antrag von Bd. 90 - Die Grünen: Reduzierung der Aufwandsentschädigungen für die
Stadtratsmitglieder um 20 %

Anlagen:

Antrag Bd.90/Die Grünen_Änderung der Aufwandsentschädigung v. 15.12.2025

Beschlussvorschlag des Antragsstellers:

Die Aufwandsentschädigung der Stadtratsmitglieder wird für die restliche Wahlperiode von Februar
bis einschließlich April 2026 um 20 % gekürzt.

Begründung der Verwaltung:

Auf den beiliegenden Antrag von Bd. 90 – Die Grünen vom 15.12.2025 wird verwiesen.

Die Höhe der Entschädigung ist in der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts – sog. Hauptsatzung – geregelt, die grundsätzlich jederzeit geändert
werden kann.

Die Entschädigungen für die Stadtratsmitglieder betragen derzeit:

Pauschale pro Stadtratsmitglied + Ortssprecher (31): 431,00 €
Fraktionsvorsitz/Gruppensprecher (8): 208,00 €
Referent (6): 51,00 €

Bei mehrheitlicher Beschlussfassung des Antrages würden sich die Sätze wie folgt verändern:

Pauschale pro Stadtratsmitglied + Ortssprecher (31): 344,80 €
Fraktionsvorsitz/Gruppensprecher (8): 166,40 €
Referent (6) 40,80 €

Die Entschädigung kann nicht rückwirkend geändert werden. Nach einer positiven
Beschlussfassung wäre als nächstes die Hauptsatzung zu ändern (siehe nächster TOP).

Die Anpassung ist bis zum Ende der Legislaturperiode beantragt. Somit würde die Reduzierung für
die Monate Februar bis April wirken. Mit Blick auf die Beschlussfassung der Satzung sowie die
Bekanntgabe im digitalen Amtsblatt wäre dies grundsätzlich rechtlich möglich.
Es wäre eine Gesamteinsparung in Höhe von 9.198,60 €.

Letztlich ist es die politische Entscheidung des Gremiums, ob sie diesem Antrag folgt.


